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Aernsheim 

gemeinde 

EINLADUNG 

zu einer Sitzung des Gemeinderats der Gemeinde Wiernsheim am 

Mittwoch, 7. Juli 2021, um 19:30 Uhr 

im Bürgersaal in Wiernsheim. 

Tagesordnung öffentlich: 

1. Bürgerfragestunde 

2. Ausschreibung der Anmietung eines Interims-KiGa im OT Iptingen 
- Beratung und Beschlussfassung 

3. Neubau Kita Iptingen - Hofwiesenstraße 
- Grundsatzbeschluss 

4. Organisation der Bundestagswahl am Sonntag, 26.09.2021 
- Information der Verwaltung 
- Beratung und Beschlussfassung über die Entschädigung der Wahlhelfer 

5. Information der Verwaltung 

6. Anfragen der Gemeinderäte 

Falls die öffentliche Sitzung nicht bis spätestens 22:00 Uhr abgeschlossen ist, 
wird die Sitzung am Folgetag um 19:30 Uhr im Bürgersaal fortgesetzt. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 
Karlheinz Oehler 
Bürgermeister 
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Ausschreibung der Anmietung eines Interims-KiGa im OT Iptingen 

Beschlussvorschlag: 

1. Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung mit der schnellstmöglichen Ausschreibung 
für ein anzumietendes Kindergartengebäude als Interim für die abgängige Einrichtung in 
Iptingen wie unter Ziffer II. beschrieben. 

2. Der Gemeinderat ermächtigt die Verwaltung zur Vergabe an den wirtschaftlichsten 
Bieter. 

3. Der Gemeinderat ermächtigt die Verwaltung zur technischen Abwicklung der Ausschrei-
bung, Prüfung und späteren Umsetzung der vom ausgewählten Auftragnehmer zu erstel-
lenden Leistungen vor Ort einen Projektsteuerer einzuschalten. Die Kosten hierfür sollen 
7.500 € nicht übersteigen. 

Finanzielle Auswirkungen: 

• Bei einer voraussichtlichen gesamten Nutzfläche von 680 m2 und 
einer Mietdauer von 24 Monaten ergibt sich bei einer — grob geschätzten —
m2-Miete von 25 €/Monat eine Gesamtmiete von ca. 410.000€ 

• Hinzu kommen Kosten des Auf- und Abbaus von jeweils ca. 150 €/m2, 
somit ca. 204.000 € zzgl. MwSt, also ca. 240.000 € 

• Kosten für Fundamentierung/Erschließung (geschätzt durch Verw.) 80.000 € 
• Nebenkosten (Genehmigungen, etc.) 20.000 € 

GESAMT 750.000 € 

I. Problemstellung 

Der gemeindliche Kindergarten Iptingen ist aus baulich-hygienischen Gründen nicht mehr 
länger zu halten. Der Gemeinderat hat hierzu am 28.04.2021 die Einbindung der KE zur Be-
gleitung bei der Realisierung einer Interimseinrichtung beauftragt. 

II. Lösungsansatz 

Um der drohenden Schließung der Bestandseinrichtung zu begegnen, soll schnellstmöglich 
ein modulares Mietgebäude auf der an den geplanten Abenteuerspielplatz im Bereich der 
Kreuzbachhalle Iptingen angrenzenden Fläche erstellt werden. Als problematisch für dieses 
Interim muss dabei die sehr kleine zur Verfügung stehende Fläche gesehen werden. 

Parallel zur Erstellung des Interims ist die Planung eines Neubaus als dauerhafter Ersatz für 
die abgängige Bestandseinrichtung unverzüglich anzugehen. 
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1. Anforderungen an Gebäudestruktur des Interims 

Die erforderlichen Abstimmungsgespräche mit dem Landratsamt, dem Kommunalverband 
Jugend und Soziales (KVJS) und der Kindergartenleitung verliefen sehr positiv und konstruk-
tiv. Dabei wurde ein Raumprogramm ermittelt, das von den Fachbehörden mitgetragen wird 
und dem die Kindergartenleitung zugestimmt hat und das gerade noch auf der Fläche unter-
gebracht werden kann. 

Die Raumgrößen wurden anhand der marktüblichen Containermodule ermittelt und die 
Machbarkeit der Überlegungen geprüft. 

Die internen Abläufe wurden ebenso vereinbart, sodass die Grundstruktur des zu errichten-
den Gebäudes abgeklärt ist. Das Gebäude hat in dieser Konstellation die Außenmaße 30,0 
m * 29,5 m und ist damit auf der Fläche unterzubringen. 

Der KVJS hat der Möglichkeit zugestimmt, die gesetzlich erforderliche Außenfläche (min. 
4 m2 je Kind) auf dem benachbarten Abenteuerspielplatz vorzusehen. Dazu ist eine zeitliche 
Entflechtung der Nutzungen erforderlich: während der vom KiGa in Anspruch genommene 
Zeiten ist der - abgeschlossene - Bereich des Spielplatzes für die Öffentlichkeit nicht zugäng-
lich. 

Abgestimmte Planung 

Anzahl 
Räume 

Atnzahi t•rlodule =u ca ergibt 
Fsut`fläche 

17 m= . 1 Y nr 

Gruppenraum . 1/ 1 187 m2
Mehrzweckraum 1 3 51 m2
:+b'erkbereicl-i 1 1 17 m2
_ür 1 1 17 m2
5esprechunp 1 1 17 m2
Persona i 1 2 .324 112 

?ersonalhVC 1 1 17 m2
Sanitär , 3 51 m2
Garderobe 1 2 F 34 m2
h,latetialraum 3 2 34 m2
Ger3teraurn 1 2 34 m2
Haustechnik. H'ut_rat 1 1 17 m2
Zwischensumme 18 30 2 310 m2

verkehrsflache 10 170 112

Summe 40 2 680 m2 
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2. Rahmendaten für die Anmietung 

• Interimsgebäude (Standzeit ca. 2 Jahre), Verlängerungsoption, für den Fall, dass der 
Neubau (z.B. auch eine modulare Lösung) doch länger dauern sollte. 

• Da der Schwellenwert von 214.000€ voraussichtlich überschritten wird, ist eine EU-
weite Ausschreibung erforderlich. Dies bedeutet u.a. eine Angebotsfrist von 35 Ka-
lendertagen 

• einfache Fundamentierung durch Eingeschossigkeit (da ansonsten kaum überwind-
bare Probleme beim Brandschutz) 

• ausreichende Raumhöhe (höher als die Niedrigvariante der Container mit 2,5 m, 
Grund: verbesserter Schallschutz!) 

• Terminierung Bearbeitungszeit und Stellung Bauantrag 
• Terminierung Bauzeit und Übergabetermin 

3. Zeitplanung 

• Freigabe der Ausschreibung durch GR 07.07.2021 
• Veröffentlichung Ausschreibung (EU-weit wegen Wertgrenzen) 14.07.2021 
• Submission (35 Kalendertage nach Veröffentlichung) 18.08.2021 
• Prüfung (noch einzubindender Projektsteuerer!) 2 Wochen 
• Vergabe 01.09.2021, bzw. KW 35 
• Planung und Baugesuch durch Auftragnehmer (AN) KW 39 
• Baugenehmigung KW 45 
• Baubeginn (Fundamentierung) KW 46 
• Abschluss und Übergabe (Mietbeginn) KW 6-2022 

4. Innere Organisation, Vergabeermächtigung 

Da die Realisierung des Interims unter großem zeitlichem Druck erfolgt, schlägt die Verwal-
tung vor, die Vergabe an den wirtschaftlichsten Bieter der Verwaltung zu übertragen. Mit die-
ser organisatorischen Abweichung wären flexible und schnelle Entscheidungen zu erreichen. 

5. Bautechnische Begleitung 

Entsprechend dem Angebot der KE vom 15.4.2021 soll zur technischen Begleitung ein Pro-
jektsteuerer eingeschaltet werden. Er unterstützt die Verwaltung bei der Absicherung der 
Ausschreibung, der Auswahl des wirtschaftlichsten Bieters sowie der Begleitung der Bau-
maßnahmen vor Ort und der Übergabe der späteren Mietsache, da die Verwaltung aktuell 
nicht über die erforderlichen personellen Ressourcen verfügt. Der Umfang dieser Einbindung 
ist überschaubar, da insbesondere bei den Baumaßnahmen, die wesentlichen Leistungen 
nicht vor Ort erbracht werden. 
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Christoph Huber 
Hauptamtsleiter 
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Organisation der Bundestagswahl am Sonntag, 26. September 2021 

a) Bildung der Wahlvorstände und des Briefwahlvorstandes 

Wahlvorstände für die Wahlbezirke 
Die Bildung der Wahlorgane gehört zur laufenden Verwaltung. Die Bestellung der 
Wahlvorsteher, der Beisitzer, Stellvertreter und sonstigen Wahlhelfer erfolgt durch die 
Gemeindeverwaltung. 

Dem Wahlvorstand obliegt die Leitung der Bundestagswahl im Wahlbezirk und die 
Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk. 

Für jeden Wahlbezirk sind ein Wahlvorsteher und sein Stellvertreter — nach Möglichkeit aus 
den Wahlberechtigen der Gemeinde — zu ernennen. 

Der Wahlvorstand ist beschlussfähig 
• während der Wahlhandlung, wenn mindestens 3 Beisitzer, 
• bei der Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses, wenn mindestens 5 Beisitzer 
darunter jeweils der Wahlvorsteher und der Schriftführer oder ihre Stellvertreter anwesend 
sind. 
Fehlende Beisitzer sind vom Wahlvorsteher durch Wahlberechtigte zu ersetzen, wenn es mit 
Rücksicht auf die Beschlussfähigkeit des Wahlvorstandes erforderlich ist. Bei Bedarf stellt 
die Gemeindebehörde dem Wahlvorsteher die erforderlichen Hilfskräfte zur Verfügung. 

Die personelle Besetzung der Wahlvorstände in den Wahlbezirken mit gleichzeitiger 
Einteilung für die Wahlaufsicht während der Wahlhandlung am Wahltag wurde bereits 
angestoßen. Die Berufungsschreiben sollen bis KW 27 versendet werden. 

Briefwahlvorstand für die Gesamtgemeinde 
Der Briefwahlvorstand beschließt über die Zulassung der Wahlbriefe und stellt nach 
Beendigung der Wahlhandlung das Briefwahlergebnis fest. 

Der Briefwahlvorstand ist beschlussfähig 
• bei der Zulassung oder Zurückweisung von Wahlbriefen, wenn mindestens 3 Mitglieder, 
• bei der Feststellung des Briefwahlergebnisses, wenn mindestens 5 Mitglieder 
darunter jeweils der Briefwahlvorsteher und der Schriftführer oder ihre Stellvertreter 
anwesend sind. 

Die personelle Besetzung der Wahlvorstände in den Wahlbezirken mit gleichzeitiger 
Einteilung für die Wahlaufsicht während der Wahlhandlung am Wahltag wurde bereits 
angestoßen. Die Berufungsschreiben sollen bis KW 27 versendet werden. 
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b) Festlegung der Wahlbezirke, Wahlorte und Wahlräume 

Die Festlegung der Wahlbezirke, Wahlorte und Wahlräume ist ein Geschäft der laufenden 
Verwaltung. Es werden folgende Wahlbezirke, Wahlorte und Wahlräume gebildet: 

Wahlbezirk 001-01: 
• Lindenhalle Wiernsheim 
Wahlraum: Lindenhalle, Lindenstraße 

Wahlbezirk 002-02 
• Waldenserhalle Pinache 
Wahlraum: Waldenserhalle Pinache, Kaltenbergweg 5 

Wahlbezirk 003-03 
• Vereinsheim der Vereinsgemeinschaft 
Wahlraum: Vereinsheim Serres, Gartenstraße 9 

Wahlbezirk 004-04 
• Kreuzbachhalle Iptingen 
Wahlraum: Kreuzbachhalle Iptingen, Mönsheimer Straße 56 

Briefwahlbezirk 900-01 
• Gesamte Gemeinde 
Wahlraum: Rathaus Wiernsheim, Marktplatz 1, Sitzungssaal 

Briefwahlbezirk 900-02 
• Gesamte Gemeinde 
Wahlraum: Bürgersaal Wiernsheim, Dreilindenweg 3 

Beschlussvorschlaq: 
Der Gemeinderat möge die Festlegung zustimmend zur Kenntnis nehmen. 

zu b) Festlegung der Wahlbezirke, Wahlorte und Wahlräume 

Auf Grund der Covid-19-Pandemie wurden bereits vor der Landtagswahl Empfehlungen zum 
Infektionsschutz bei der Durchführung von Wahlen herausgegeben. 

Das Hygienekonzept der Gemeinde soll sich an diesen Empfehlungen orientieren. In der 
Anlage erhalten Sie die drei Seiten umfassenden „Empfehlungen des Ministeriums für 
Soziales und Integration und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration und 
der Landeswahlleiterin zu Infektionsschutzmaßnahmen bei Wahlen und Abstimmungen" zur 
Information. 
Diese Hinweise können bis zur Bundestagswahl noch abgeändert werden. 

Aufgrund der Pandemie wird mit einer sehr hohen Briefwahlbeteiligung gerechnet, weshalb 
dies bei der Bestellung der Briefwahlunterlagen berücksichtigt wurde. 
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Aufgrund der Ausnahmesituation besteht erneut die Möglichkeit, Wahlbezirke für die 
Urnenwahl zusammenzulegen oder aufgrund der zu erwartenden hohen Zahl an Briefwähler 
weitere Briefwahlvorstände zu bilden. Weiterhin ist zu beachten, dass wenn der Sonderfall 
wegen der außergewöhnlich hohen Anteile an Briefwählern eintreten sollte, dass in 
einzelnen Wahllokalen kleiner Wahlbezirke weniger als 50 Stimmen bei der Urnenwahl 
abgegeben werden sollten, die zur Wahrung des Wahlgeheimnisses in diesem Wahllokal die 
Stimmzettel dort dann ausgezählt werden können bzw. dürfen. 

c) Beschlussfassung über die Entschädigung der Wahlhelfer 

Die Wahlhelfer wurden bei den bisherigen Wahlen immer nach der Satzung über die 
Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit entschädigt: 
bis zu 1 Stunde und 30 Minuten 10,00 € 
von mehr als 1 Stunde und 30 Minuten bis zu 3 Stunden 25,00 € 
von mehr als 3 Stunden bis zu 6 Stunden 45,00 € 
von mehr als 6 Stunden (Tageshöchstsatz) 60,00 €. 

Der Vorsitzende des Wahlvorstands erhält zudem noch ein Erfrischungsgeld von 35,00 Euro, 
die übrigen Mitglieder des Wahlvorstands 25,00 Euro. 

Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat möge beschließen, die Satzung über die Entschädigung für 
ehrenamtliche Tätigkeit anzuwenden und den Wahlhelfern zudem ein 
Erfrischungsgeld entsprechend der Bundeswahlordnung zu gewähren. 

Wiernsheim, 29. 
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Saskia sirogiannis 
Sty. H uptamtsleiterin 


